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Für lebendige Wasserstraßen.

Erneuerung der Elektrotechnik des Oste-Sperrwerks

-Klappbrücke wird für den Straßenverkehr geschlossen-

Vom 15.03.2024

Das für den Schutz der Oste-Niederung gegen Sturmfluten erbaute
Oste-Sperrwerk wird umfangreich modernisiert. Das Wasserstraßen-

und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee, welches für die Unterhaltung des
Sperrwerks verantwortlich ist, lässt die zum Teil über 50 Jahre in Be-

trieb befindliche Elektrik in der Zeit vom 01.04.2024 bis voraussichtlich
31.09.2024 erneuern. Hierbei werden unter anderem die Steuerung

sowie die Elektroleitungen aller Antriebe ersetzt, welche über die ge-
samte Sperrwerksanlage führen.

Ulrich Lamprecht, Fachgebietsleiter für das Maschinenwesen: „Durch

die Erneuerungsmaßnahme erhöhen wir die Betriebssicherheit des

Oste-Sperrwerks und bringen die Elektrik und Elektronik wieder auf

den Stand der heutigen Technik.“

Da sämtliche Elektroversorgungsleitungen im Zuge der Arbeiten ent-
fernt werden, ist es nicht möglich, die Klappbrücke des Oste-

Sperrwerks bis zum Aufbau und der Inbetriebnahme der neuen Anla-
gen und Versorgungskabel zu betreiben. Sowohl für den Schiffsver-
kehr als auch für die Zugänglichkeit im Rahmen der Arbeiten muss die

Klappbrücke vorab in den geöffneten Zustand gefahren werden und ist
folglich während der Bauzeit für den Straßenverkehr nicht nutzbar. Für

den Rad- und Fahrzeugverkehr ist eine Umleitung über die Brücke in
Geversdorf eingerichtet.
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Ulrich Lamprecht: „Wir bedauern sehr, dass es durch die Sperrung der

Klappbrücke zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommt, hoffen

aber auf das Verständnis der Anwohnenden und Nutzenden der Brü-

cke.“

Um einen sicheren Betrieb der Sperrwerksanlage in der Sturmflutsai-

son von Oktober bis März gewährleisten zu können, müssen derartige
Arbeiten grundsätzlich im Sommerhalbjahr stattfinden. Für eine even-
tuelle Sturmflut während der Baumaßnahmen steht ein Notantrieb für

die sicherheitsrelevanten Verschlüsse des Sperrwerks und die Schleu-
sentore zur Verfügung.

Bild: Oste-Sperrwerk mit geöffneter Klappbrücke

Hintergrundinformation:

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ist u.a. für

die Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und die Gewährleistung
der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs zuständig und be-

treibt zudem mehrere Sturmflutsperrwerke an der deutschen Küste.


